
28. Oktober 2025 10:00 – 11:00 Uhr

NUiFinar: Azubis 
aus dem Ausland 
finden und binden



Die Veranstaltung wird aufgezeichnet
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Datenschutz-Hinweis

Hier finden Sie alle Aufzeichnungen → www.nuif.de/nuifinare

http://www.nuif.de/nuifinare


Heute mit

Elena Schmid
Projektreferentin

NETZWERK Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge

Nicolas Bartels

Marcus Böhm

Sven Honigmann

Geschäftsführender Gesellschafter
Geschäftsleitung Personal

Böhm Güterverkehrs GmbH

Niederlassungsleitung Bad 
Dürrenberg, Ausbilder AEVO, 
Prüfer IHK

Böhm Güterverkehrs GmbH

Projektreferent

NETZWERK Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge
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Neue Broschüre: „Einwanderung in die Ausbildung“

Umfassende Informationen rund um …

• … die Rekrutierung von Azubis aus dem Ausland

• … die rechtlichen Rahmenbedingungen (§ 16a AufenthG)

• … das erfolgreiche Ankommen im Betrieb und in Deutschland

Außerdem teilen Partner & Unternehmen aus dem NETZWERK hilfreiche 
Praxistipps. Viel Spaß beim Lesen!
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Hier geht’s zur Broschüre

https://crm.nuif.de/images/materialformular/produkt_broschuere-einwanderung-in-die-ausbildung.pdf


Infografik: Einwanderung in die Ausbildung
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Hier kostenfrei 
herunterladen!

https://crm.nuif.de/images/materialformular/produkt_poster-einwanderung-in-die-ausbildung.pdf
https://crm.nuif.de/images/materialformular/produkt_poster-einwanderung-in-die-ausbildung.pdf


Förderung der Fachsprache
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Hier geht es zum Download

Deutsch
Englisch
Arabisch

Farsi
Tigrinya

Ukrainisch
Russisch
Türkisch

Französisch
Spanisch

Portugiesisch

Indonesisch
Vietnamesisch

Hindi

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/produkte/?kategorien=vokabelflyer


Rekrutierung und 
Auswahl

01



Rekrutierung im Ausland

Wo finde ich passende
Bewerber*innen?
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Mitarbeitende aus der 
Belegschaft mit Kontakten ins 

Ausland

Kooperation mit Schulen 
in den jeweiligen Ländern, 

z.B. PASCH-Schulen

Private Dienstleister 
als Projektpartner

Online-Stellenbörsen 
(variiert von Land zu Land)

Internationale Personalmessen 
im In- und Ausland

EURES-Portal für Rekrutierung 
im EU-Ausland

Zentrale Auslands- und 
Fachvermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit

Ausländische Hochschulen 
und Bildungseinrichtungen

Suche nach den 
passenden 

Bewerber*innen

NGOs im Drittland

Jobbörse „Make it in 
Germany“

Sprachschulen im Drittland

Soziale Netzwerke



Zusammenarbeit mit Vermittlungsagenturen

Mögliche Auswahlkriterien:

• Präsenz in Deutschland?

• Sprachförderung auf Fachniveau?

• Transparente Kostenkommunikation?

Zusätzliche Fragen:

• Aus welchem Zielland soll rekrutiert werden?

• Wie viel Zeit steht für den Prozess zur Verfügung?

• Wer kümmert sich um Unterbringung und 
Integration?
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Internationaler Fachkräfte Nexus

Tipps von der

https://www.ihk.de/giessen-friedberg/system/veranstaltungssuche/vstdetail-antrago/5545434/14468?terminId=14468


Neue Checkliste

Hier kostenfrei herunterladen!
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https://crm.nuif.de/images/materialformular/produkt_checkliste-rekrutierung-von-azubis-aus-drittstaaten-zusammenarbeit-mit-vermittlungsagenturen.pdf


Rechtliche 
Rahmenbedingungen
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Mögliche Zielgruppen aus dem Ausland

Über wen 
sprechen wir?
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Bewerber*innen aus

der EU und  der EFTA
(Island, Lichtenstein, 
Norwegen, Schweiz)

Bewerber*innen aus

Australien, Israel, Japan, 
Kanada, der Republik 

Korea, Neuseeland, dem 
Vereinigten Königreich 

Großbritannien und 
Nordirland oder den USA

Bewerber*innen aus

Drittstaaten

Visum benötigtKein Visum zur 
Einreise benötigt

Kein Visum + kein 
Aufenthaltstitel zur 

Einreise benötigt



Drei Wege in die Ausbildung

Wege in die Ausbildung
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Aufenthaltstitel für die 
Ausbildungsplatzsuche

• Schulabschluss: 
berechtigt zum 
Hochschulzugang 
oder Abschluss 
deutscher 
Auslandsschule

• Sprachkenntnisse: B1

• Altersgrenze: 35 Jahre

• Sicherung 
Lebensunterhalt

§ 17 Abs. 1 AufenthG

Chancenkarte 
(Suchtitel)

• (mindestens) zweijährige 
Berufsausbildung 
(Ausland) oder ein 
Hochschulabschluss 

• Sprachkenntnisse: 
Englisch B2 oder 
Deutsch A1

• 6 Punkte nötig für 
Erhalt der Chancen-Karte

• Sicherung 
Lebensunterhalt

§ 20a AufenthG

Aufenthaltstitel für 
die Berufsausbildung

• Hier im Fokus

§ 16a AufenthG



Vier Schritte zum Visum

Wege in die Ausbildung
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Voraussetzungen prüfen

• Ausbildungsplatz in Deutschland

• Ggf. Finanzierung sichern

• Deutschkenntnisse nachweisen

01

Aufenthaltstitel 
beantragen!

Visum im Herkunftsland 
beantragen

• Vollständige Unterlagen mitbringen

• Gebühren: 75€ 

03
Einreise nach Deutschland

• Einreisevisum erteilt?

• Flugticket nach Deutschland buchen

04

Terminanfrage an 
die deutsche Botschaft

Erforderliche Unterlagen 
vorbereiten (Reisepass, Nachweis 
über den Ausbildungsplatz etc.)

02



Aufenthaltstitel nach § 16a AufenthG

Voraussetzungen
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Wer kann ihn beantragen? 
Antragstellende:

• Müssen einen gültigen Pass vorlegen

• Dürfen keine Einreise- oder Aufenthaltsverbote oder ein Ausweisungsinteresse in 
Deutschland vorliegen haben

• Dürfen keine Gefährdung gegen die Bundesrepublik Deutschland darstellen

Was sind die Voraussetzungen?
Antragstellende:

• Müssen einen Ausbildungsplatz in Deutschland vorweisen können

• Müssen ggf. einen anerkannten Schulabschluss vorlegen können 

• Müssen ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern können

• Müssen ausreichende Sprachkenntnisse vorweisen können

Die Bundesagentur für Arbeit muss der Einstellung zustimmen (prüft die 
Beschäftigungsbedingungen und Ausbildungsberechtigung; die Vorrangprüfung 
gilt seit dem 1. März 2024 nicht mehr)



Aufenthaltstitel nach § 16a AufenthG

Voraussetzungen
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Was umfasst der Titel noch?
Vorbereitende Deutschsprachkurse:

• Der Aufenthaltszweck umfasst auch den Besuch eines Deutschsprachkurses zur 
Vorbereitung auf die Berufsausbildung

• Der Sprachkurs muss mind. 20 Unterrichtseinheiten pro Woche umfassen

• Eine Nebentätigkeit (max. 20 Stunden/Woche) ist vor Ausbildungsbeginn nur in 
Verbindung mit dem vorbereitenden Deutschkurs gestattet



„Der Lebensunterhalt muss für die Dauer des gesamten 
Aufenthalts gesichert sein “

Was bedeuten die 
Voraussetzungen im 
Detail?
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Bei vergüteten Ausbildungen:

Ausbildungsgehalt (plus ggf. Sperrkonto 
für Differenzbeträge)

Bei unvergüteten Ausbildungen:

Nachweis über ein Sperrkonto oder eine 
Verpflichtungserklärung

Höhe:
Monatliche Einkünfte von mindestens 
959 € netto (schulische Ausbildung) 
oder 822 € netto/ 1048 € brutto 
(betriebliche Ausbildungen)

Hinweis: 

Es darf für die Zeit der Ausbildung eine 
Nebenbeschäftigung ausgeübt werden 
(20 Stunden pro Woche)



„Es müssen ausreichende Sprachkenntnisse nachgewiesen 
werden“

Was bedeuten die 
Voraussetzungen im 
Detail?
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Für die duale Berufsausbildung:

In der Regel ein Niveau von mindestens 
B1 – eher B2 – notwendig

Nachweis:

Das Unternehmen oder die 
Bildungseinrichtung können schriftlich 
bestätigen, dass die Sprachvoraus-
setzungen geprüft wurden

Alternativ:

müssen die Sprachkenntnisse durch ein 
Zeugnis belegt werden

Anerkannt: 

Derzeit Zeugnisse von Goethe-Institut, telc
GmbH, TestDaF-Instituts, Österreichisches 
Sprachdiplom, ECL Prüfungszentrum und 
Deutsches Sprachdiplom der 
Kulturministerkonferenz (DSD)



„Antragstellende müssen ggf. einen anerkannten 
Schulabschluss vorlegen“

Was bedeuten die 
Voraussetzungen im 
Detail?

19

Bei schulischen 
Ausbildungen:

Abschluss einer allgemeinbildenden 
Schule nötig

Für Unternehmen: 

Einschätzung ausländischer 
schulischer Qualifikationen 
über das BQ-Portal möglich

Für Bewerber*innen: 

Anerkennung von 
schulischen Qualifikationen 
über Anabin möglich

Bei dualen 
Ausbildungen: 

kein formaler Schulabschluss nötig, 
der Betrieb entscheidet selbst über 
die Ausbildungseignung

https://www.bq-portal.de/
https://www.bq-portal.de/
https://www.bq-portal.de/
https://anabin.kmk.org/anabin.html


Wie erkenne ich, ob ein Sprachzertifikat echt ist?
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So können Sie die Echtheit der Goethe-Zertifikate überprüfen: 

• Die Echtheit eines Goethe Zertifikats können 

Sie auf der Webseite www.goethe.de/verify

überprüfen.

• Falls das Zertifikat dort nicht bestätigt oder 

vorkommen sollte, können Sie sich bei 

zertifikatsbezogenen Fragen an 

pruefungen@goethe.de wenden.

http://www.goethe.de/verify
mailto:pruefungen@goethe.de


Wie erkenne ich, ob ein Sprachzertifikat echt ist?
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So können Sie die Echtheit von telc-Zertifikaten überprüfen:

• Alle telc-Zertifikate mit einem QR-Code können über den QR-Code auf 
Echtheit überprüft werden.

Hier geht‘s zur Anleitung zur Verifikation von telc-Zertifikaten

https://www.telc.net/sprachpruefungen/zertifikate-verifizieren/


Der Einreiseprozess im regulären Verfahren
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Vorabprüfung
kann durch Betrieb 
vor Beantragung 
eingeleitet werden

*

Geeignete*r 
Bewerber*in 
gefunden

01
Kandidat*in 
beantragt Visum
bei jeweiliger 
Auslandsvertretung

02

Bundesagentur 
für Arbeit erteilt 
Zustimmung

03

Botschaft 
erteilt nationales 
Visum

04

Kandidat*in 
reist nach 
Deutschland

05
Kandidat*in 
beantragt Aufenthalts-
titel (§ 16a AufenthG) 
bei Ausländerbehörde

06

Rechtliches 
Verfahren 
abgeschlossen

07



Der Einreiseprozess im beschleunigten Verfahren
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Geeignete*r 
Bewerber*in 
gefunden

01

Rechtliches 
Verfahren 
abgeschlossen

Ausländer-
behörde leitet 
Vorabzustimmung 
zum Visum ans 
Unternehmen 
weiter

Bundesagentur 
für Arbeit erteilt 
Zustimmung

Arbeitgeber*in 
schließt 
Vereinbarung mit 
Ausländerbehörde 
ab

Kandidat*in erteilt 
Arbeitgeber*in eine 
Vollmacht

Bewerber*in 
beantragt Visum 
bei der Botschaft

Kandidat*in 
beantragt 
Aufenthaltstitel bei  
Ausländerbehörde

Kandidat*in 
reist nach 
Deutschland

Botschaft 
erteilt nationales 
Visum

02 03 04 05

06 07 08 09 10



Nach der 
Einreise

Vor der 
Einreise

Wo können Betriebe unterstützen?

24

Möglichkeiten der 
Unterstützung

01 02 03 04 05 06 07

Der Ausländerbehörde 
Änderungen innerhalb von 
14 Tagen mitteilen (z.B. 
bei Vertragsauflösung)

Kopie des 
Aufenthaltstitels 
aufbewahren und Neben-
bestimmungen beachten, die 
die Arbeitserlaubnis regeln

Kandidat*in bei Terminbuchung 
und Begleitung 
zur Ausländerbehörde 
unterstützen, um Visum in 
Aufenthaltstitel umzuwandeln

Ggf. 
Verpflichtungs-
erklärung
ausstellen

Voraussichtliches 
Ausbildungsende im Vertrag 
großzügig berechnen (für evtl. 
verspätete Prüfungstermine)

Ggf. das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren mit Vollmacht 
der Kandidat*innen beantragen 
(vor Beantragung des Visums; 
mit Kosten verbunden) 

Kandidat*innen vor Visumsbeantragung 
rechtzeitig alle Unterlagen zur Verfügung 
stellen: z.B. Ausbildungsvertrag, 
Vorabzustimmung der BA (optional), 
Verpflichtungserklärung (optional)

Unterstützen Sie vorab bei der 
Wohnraumsuche oder stellen 
Sie, falls möglich, Wohnraum

zur Verfügung. 



Vor der Einreise: Krankenversicherung abschließen

Krankenversicherung
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Reist Ihr Azubi vor dem Start der Ausbildung ein, 
sollte eine private Krankenversicherung bereits 
zusätzlich vor der Einreise abgeschlossen 
werden. 
• Bei Reise- oder Incoming-Versicherungen: 

Achten Sie darauf, dass Reise- oder Incoming-
Versicherungen alle notwendigen Leistungen 
abdecken.

Für Ihren Azubi ist eine gültige 
Krankenversicherung erforderlich. Der 
Nachweis muss bereits bei der Botschaft für 
den Erhalt des Visums vorgelegt werden.
Achtung: Die gesetzliche Krankenversicherung 
greift erst ab dem ersten Arbeitstag.

Wenn für Sie Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung als 
Auszubildender besteht, ist zu beachten, dass 
diese erst mit Wohnsitznahme in 
Deutschland und Beginn der Ausbildung 
gilt. Erfolgt die Einreise bereits zuvor, ist eine 
private Krankenversicherung abzuschließen 
bis das Ausbildungsverhältnis beginnt und 
die Aufnahme in die gesetzliche 
Krankenversicherung möglich ist. 
Reisekrankenversicherungen können den 
Versicherungsschutz in ihren 
Versicherungsbedingungen ausschließen, 
wenn ein langfristiger oder dauerhafter 
Aufenthalt geplant ist. Auch sog. „Incoming-
Versicherungen“ können einen solchen 
Ausschluss enthalten.

Tipp: Alle Informationen über das Visum zur 
Berufsausbildung (§ 16a AufenthG) und die 
erforderlichen Nachweise werden auf der 
Seite der deutschen Auslandsvertretung im 
Herkunftsland veröffentlicht.



Das NETZWERK Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge ist zu 
erreichen:
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030/20308-6550

info@unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

info@unternehmen-
integrieren-fluechtlinge.de

www.nuif.de

www.nuif.de

mailto:info@unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
http://www.nuif.de/
mailto:info@unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
http://www.nuif.de/
mailto:info@unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
http://www.nuif.de/


Einblick in die Praxis: 
Kurzinterview mit 
Böhm Güterverkehrs GmbH
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Häufig gestellte Fragen

Dies ist ein gängiges 
Missverständnis vieler Betriebe: in 
der Regel ist das Einreisevisum im 
Reisepass auf 6-12 Monate 
befristet. Der eigentliche 
Aufenthaltstitel gilt für die gesamte 
Zeit der Ausbildung, muss nach 
Ankunft in Deutschland aber erst 
bei der zuständigen 
Ausländerbehörde beantragt 
werden.

Der Aufenthaltstitel meines 
Azubis ist nur für 6 Monate 
ausgestellt, die Ausbildung geht ja 
aber länger. Wieso?
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Häufig gestellte Fragen

Eine Änderung des 
Ausbildungsberufes ist möglich, 
muss aber unbedingt vorher bei der 
zuständigen Ausländerbehörde 
angezeigt und entsprechend 
geändert werden. Sonst können 
Strafzahlungen drohen!

Was muss ich beachten, wenn 
Ausbildung gewechselt wird? z.B. 
im Betrieb von 3-jähriger zum 
Koch in zweijährige Ausbildung 
zur „Fachkraft Küche“?

29



Häufig gestellte Fragen

Auszubildende aus dem Ausland 
können regulär gekündigt werden. 
Sie und Ihr/e Auszubildende/r 
müssen dies unverzüglich der 
zuständigen Ausländerbehörde 
mitteilen. Die Auszubildenden 
haben dann in der Regel drei 
Monate Zeit, um einen neuen 
Ausbildungsplatz zu finden, sonst 
erlischt ihre Aufenthaltserlaubnis.

Kann ich Auszubildende aus dem 
Ausland auch ganz regulär 
kündigen? 
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Häufig gestellte Fragen

Nein, diese gilt nur Menschen, die 
sich schon in Deutschland mit einer 
Duldung aufhalten. Rechtliche 
Regelungen für Geflüchtete 
unterscheiden sich von 
Einreisemöglichkeiten für 
Zuwandernde in Ausbildung.

Gilt die Ausbildungsduldung auch 
für Auszubildende, die sich noch 
im Ausland aufhalten?
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Häufig gestellte Fragen

Wenn das Schulzeugnis für den 
jeweiligen Ausbildungsberuf (z.B. 
im Pflegebereich) nötig ist, muss es 
bereits bei der Beantragung des 
Visums vorgelegt werden. Die 
Datenbank Anabin hilft hier weiter 
– eine einfache Information zur 
Gleichwertigkeit reicht für die 
Beantragung.

Muss ein anerkanntes 
Schulzeugnis schon für die 
Beantragung des Visums vorliegen 
oder reicht es, wenn dieser erst 
bei der Ausländerbehörde in 
Deutschland vorgelegt wird?
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https://anabin.kmk.org/db/schulabschluesse-mit-hochschulzugang


Häufig gestellte Fragen

Wenn bei Beantragung des Visums 
bereits ein Vertrag für die 
Nebenbeschäftigung vorliegt, der 
ein Gehalt nachweist, kann dieses 
berücksichtigt werden.

Zählt die Nebenbeschäftigung 
neben der Ausbildung schon als 
Sicherung des Lebensunterhalts?
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Häufig gestellte Fragen

Es kommt auf die Art der 
Unterstützung an. Basis-Elterngeld
ist möglich, allerdings in Summe 
sehr gering. 

Bezug von SGBII-Leistungen (z.B. 
bei Arbeitslosigkeit) kann für den 
Aufenthaltsstatus problematisch 
werden und sollte im Einzelfall 
vorab juristisch abgeklärt werden.

Können ausländische 
Auszubildende Sozialleistungen 
empfangen, z.B. Elterngeld?
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Häufig gestellte Fragen

Ja, der Familiennachzug von 
Ehepartner*innen und Kindern ist 
möglich. 

Voraussetzungen sind u.a. der 
gesicherte Lebensunterhalt und 
ausreichend Wohnraum.

Können Auszubildende ihre 
Familie nach Deutschland 
nachholen?

35
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